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Die planmäßige Übertragung der letzten freien Vermögens-

werte an eine zu diesem Zweck gegründete Gesellschaft, 

die eine Aufspaltung von Forderungsschuldnerschaft und 

haftendem Vermögen bewirkt und die Vermögensgegen-

stände dem Gläubigerzugriff entzieht (sogenanntes "asset-

protection"-Modell), stellt ein deutliches Indiz für einen 

Benachteiligungsvorsatz des Schuldners dar (Fortführung 

von BGH, Urteil vom 29. April 2021 - IX ZR 266/19, WM 

2021, 1192 Rn. 19).  

BGH, Versäumnisurteil v. 17.7.2025 - IX ZR 184/22 

 

a) Ist nicht bereits aufgrund der absoluten Höhe der 

Verbindlichkeit die Restschuldbefreiung offensichtlich 

nicht erreichbar, muss der Tatrichter prüfen, ob aufgrund 

der tatsächlichen Umstände für den Schuldner ernsthafte 

Aussichten bestehen, das Ziel der Restschuldbefreiung zu 

erreichen. Hierbei ist insbesondere in den Blick zu nehmen, 

ob der Schuldner die von einer Restschuldbefreiung ausge-

nommenen Forderungen dann in einem angemessenen 

zeitlichen Rahmen begleichen kann, wenn er von seinen 

übrigen Verbindlichkeiten befreit wird. 

b) Den Schuldner trifft die Feststellungslast, dass ernst-

hafte Aussichten bestehen, das Ziel der Restschuld-

befreiung auch hinsichtlich der von der Restschuldbe-

freiung ausgenommenen Verbindlichkeiten zu erreichen.  

BGH, Beschl. v. 13.11.2025 - IX ZB 21/25 

 

Zur Auslegung einer Verjährungseinredeverzichtserklärung 

eines vom Insolvenzverwalter nach § 64 GmbHG a.F. in 

Anspruch genommenen Geschäftsführers. 

BGH, Urteil v. 10.12.2025 - II ZR 128/24 

 

Die Umwandlung einer Lebensversicherung in eine 

Versicherung, die den Anforderungen des § 851c Abs. 1 

ZPO entspricht, kann grundsätzlich nicht nach den 

Bestimmungen der Insolvenzordnung angefochten 

werden. 

Vom Schuldner in Erfüllung eines Vertrags angesparte 

Beträge sind, wenn für Ansprüche auf Leistungen aus 

diesem Vertrag Pfändungsschutz bei Altersrenten besteht, 

im Insolvenzfall insoweit Teil der Insolvenzmasse, als sie 

im jeweiligen Jahr der Einzahlung die jährlichen Beträge des 

§ 851c Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO überstiegen.  

BGH, Urt. v. 25.9.2025 - IX ZR 190/24 

 

 

a) Im Rahmen der Unentgeltlichkeitsanfechtung liegt ein 

Drei-Personen-Verhältnis vor, wenn nach objektiven 

Kriterien aus der Sicht des Zahlungsempfängers der 

Vertragspartner eine dritte Person in den Zuwendungs- 

oder Gegenleistungsvorgang eingeschaltet hat, ohne dass 

diese dritte Person eine eigene Verpflichtung zur Leistung 

an den Empfänger traf. 

b) Liegt ein Drei-Personen-Verhältnis vor und hat nach 

objektiven Kriterien der Insolvenzschuldner die Zahlung 

erbracht, ist bei Wertlosigkeit der Forderung des Zahlungs-

empfängers gegen seinen Forderungsschuldner die 

Unentgeltlichkeitsanfechtung auch dann eröffnet, wenn 

die Person des konkret Leistenden für den Leistungs-

empfänger nicht erkennbar gewesen ist (Abgrenzung zu 

BGH, Urteil vom 5. Juli 2018 - IX ZR 126/17, WM 2018, 1430 

Rn. 14). 

BGH, Urt. v. 23.10.2025 - IX ZR 125/23 

 

 

 

 

 

 

BGH - Rechtsprechung 
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Der Zeitraum, für den Pfändungsschutz zu bean-

spruchen ist, ist unter Würdigung aller Umstände des 

Einzelfalls nach freiem Ermessen zu bestimmen, 

wobei vorausschauend abzuschätzen ist, ob, wann 

und in welcher Höhe mit weiteren Einnahmen des 

Schuldners zu rechnen ist. Hierzu ist eine Gesamt-

abwägung zwischen den Interessen des Schuldners 

und der Gesamtgläubigerschaft vorzunehmen sowie 

eine nach Sachgesichtspunkten begründete Ent-

scheidung zu treffen (Fortführung von BGH, 

Beschluss vom 29. April 2021 - IX ZB 25/20, NZI 2021, 

923). 

BGH, Beschl. v. 11.12.2025 - IX ZB 3/25 

 

Die Erfüllung einer Geldauflage zur Einstellung eines 

Strafverfahrens durch den späteren Schuldner 

unterliegt im Verhältnis zur gemeinnützigen Ein-

richtung oder der Landeskasse als Zahlungs-

empfänger der Anfechtung als inkongruente Deckung 

(Fortführung BGH, Urteil vom 19. Januar 2012 IX ZR 

2/11, BGHZ 192, 221 Rn. 12).  

Zahlt der spätere Schuldner eine Geldauflage zur 

Einstellung eines Strafverfahrens unmittelbar an eine 

gemeinnützige Einrichtung, ist diese und nicht die 

Landeskasse richtiger Anfechtungsgegner. 

BGH, Urt. v. 12.3.2026 - IX ZR 18/25  
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